
06. Februar 2020  Nr. 06

Leben retten durch eine Blut-
spende beim DRK 
Dienstag,11.02.2020
von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr
in der Graf-Burchard-Halle 

Weitere Termine und 
Veranstaltungen
 

Begegnungscafé mit den  
Flüchtlingsfamilien
Donnerstag, 06.02.20 | 15.30-17.30
Lagerhäusle, Altheim

Kaffeestammtisch des 
ökumenischen Besuchsdienstes
Freitag, 07.02.20 | 15.00 Uhr
Benvenut Stengele Haus, Altheim 

20 Jahre Narrenfreunde 
Linzgau - Jubiläumsfeier 
mit Narrenbaumstellen 
Freitag, 07.02.20 | 19.00 Uhr
Benvenut Stengele Haus, Altheim 

Fasnet bei der Generation 60+ 
Dienstag, 11.02.20 | 14.00 Uhr
Dorfgasthaus zum Löwen, Leustetten

Familiencafé des Familientreffs 
Mittwoch, 12.02.20 | 9.30-12.00 Uhr 
Graf-Burchard-Halle, Frickingen
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Wichtige Rufnummern – Informationen E-Mail: info@frickingen.de
Internet: www.Frickingen.de

Tüftler Werkstatt Museum in Altheim 
Hauptstr. 1
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 – 12.00 Uhr
Bodensee-Obstmuseum in Frickingen 
Kirchstraße 9
Öffnungszeiten: 
Sonn-  und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Gerber Museum zur Lohmühle in Leustetten
Dorfstr.  14
Öffnungszeiten:
Sonn- und feiertags 10.30 - 12.00 Uhr
Öffnung der drei Museen ab dem 
01.05.-31.10.2019  
Sonderführungen nach Vereinbarung! 
 07554/983030
Naturerlebnisbad 
Leustetten  07554/9864717
Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH, 
Marian Duram, Heiligenbreite 34,
88662 Überlingen Tel. 07551/9471937
Wasserversorgung 07554/471
Wassermeister Markus Unger 0171/2740014
Stromversorgung STADTWERK AM SEE  
Kundenberatung, Abrechnung kostenfrei  
 0800/505 2000 
Störfallnummer kostenfrei 0800/505 3333

Ärzte
Gemeinschaftspraxis Dr. Konrad Bäuerle &  
Julia Veil  07554/9865385
Hausärztlich internistische Praxis
Sylvain Behrenberg 07554/7939709
Dr. med. Frank Jürgensen  07554/2104455
Zahnarzt 
Dr. Moritz Geiger 07554/8501
Praxis für Ergotherapie 0171/8366209
Cornelia Christiana Winkler 07554/9600 
Reittherapie
Inés De Mite, Reittherapeutin  0176/32422842 
Praxis für Psychotherapie   
Ruth-Anne Feinäugle 07554/9896482
Krankengymnastik
Physioteam Joos 07554/987199
Helge Weissenborn, Elke Gehrum-Bußmann
 07554/989552
Hebamme Frau Helene Ehlen 07554/8638
Eurythmie Gerhild Bee  07554/9891914
Heileurythmie Praxis Geraldine Winter
 07554/8865
Heilpraktiker Clemens Steiner 07554/9872981
Entspannungstherapie, Pädagogik 
Daniela Krumpak 07554/9879969 
Atlasbehandlung  
Britta Hogg-Rechtsteiner     07554/987936 
Logopädie
Hélène Mayer 07554 9897867

Tierarzt
Fleischbeschauer Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Stark 07553/8637
Tierarzt Dr. Merk, Frickingen 07554/226
Tierkörperbeseitigung, Orsingen 07774/93390

Apotheken
Salem
Ratsapotheke, Bahnhofstr. 1 07553/8773
Schlossseeapotheke  07553/8285600
Heiligenberg
Schlossapotheke 07554/250
Den jeweiligen Wochenend- bzw. Notdienst können Sie 
dem Wochenblatt und dem Südkurier entnehmen.

Notrufe
Polizei-Notruf 110
Salem 07553/82690
Überlingen 07551/8040

Rettungsdienst und Feuerwehr 112
Kommandant Josef Kessler 07554/276
 07554 / 990505

Rettungsdienst und Notarzt 112
Rettungsleitstelle und 
Krankentransport 19222

allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Kinderärztlicher Notdienst am Wochenende 
& Feiertage 01801/929291       
HNO-Notdienst 0180/6077211
Augenärztl. Notdienst 01801/929346     
Zahnärztl. Notdienst 01805/911620
(Festnetzpreis 14 ct/min., Mobilfunkpreise 
max. 42 ct/min; Bandansage

Soziale Dienste
Miteinander Bürger-Selbsthilfe
Frickingen e.V. (Anrufbeantworter)  07554/9830-50

Sozialstation Bodensee
Pflegestützpunkt Frickingen
Sprechzeiten im Rathaus: 
Montag und Mittwoch, 14 bis 16 Uhr
Telefon:  07554/9830-53

Generation 60+
Hr. Karl-Heinz Hofele 07554/8733

Freundeskreis Suchtkranke
Mimmenhausen, Kirchgasse 1
Dienstag 20.00 Uhr 07553/1045
Heiligenberg 07554/8129

Hospizgruppe Salem 07553/6667

VdK-Ortsverband Frickingen & 
Kreisseniorenrat
Hans-Peter Kliemchen, Tel. + Fax 07554/8745

AWO Frauen- und Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
 07541/4893626

Sonstige Dienste/Einrichtungen

Kirchen
Kath. Pfarrbüro Frickingen 07553/91 99 44 23 
Fax  07553/ 91 99 44 48
Kath. Pfarramt Salem  07553/ 91 99 44 0 
Kath. Pfarrbüro Röhrenbach    07553/ 91 99 44 22 
Ev. Pfarramt Salem 07553 280
Fax: 07553 6408 

Schornsteinfeger
Mark Gruber 07554/98018
Leustetter Str. 8, Frickingen

Bestattungen:
Markus Allweier 07554/461

Dorfhelferinneneinsatzleitung
Ulrike Stark 07554/983020
oder Heike Senger 07771/87591477

Postagentur in Altheim

Mo. - Fr.: 14.00 – 16.30 Uhr
Sa.:  9.00 – 11.30 Uhr

Amtsblatt der Gemeinde Frickingen / Impressum
Herausgeber und verantwortl. für  den redaktionellen Teil: Bürgermeisteramt Frickingen (Rathaus), 88699 Frickingen, Tel. 07554/98300. 
Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag  Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11, 
Fax 07771/9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Gemeinde Frickingen, Kirchstraße 7
Bgm. Jürgen Stukle 07554/98300
Sekretariat 07554/98300
Standes- und Meldeamt 07554/983020
Bau- und Hauptamt 07554/983040
Kasse/Steueramt 07554/983060
Finanzverwaltung 07554/983070
Tourismus/Kultur 07554/983030
Fax: 07554/983012

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 – 16.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr

Sprechstunden des Bürgermeisters:
Montag – Freitag nach Terminabsprache

1. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Walter Städele 07554/9566

2. Bürgermeisterstellvertreter (privat)
Herr Michael Baader 07554/9203 

Ortsvorsteherin Leustetten
Frau Antoinette Kieback
Sprechstunden:
nach telef. Vereinbarung. 07554/9651

Abwasserzweckverband:
Betriebsleiter
Heino Harmsen 07554/1260

Bauhof:
Bauhofleiter
Martin Barth 0151/18932775

Forstverwaltung:
Förster Walter Städele 07554/9223

Gemeindehallen
Benvenut-Stengele-Haus 07554/97165 
in Altheim
Hallenmeister Jürgen Rauscher  0176 / 85608807
Graf-Burchard-Halle 07554/14 47 
in Frickingen
Hallenmeister
Bernhard Maurer 0175/4642717
Altes Schulhaus
in Leustetten 07554/9651

Kinderbetreuungseinrichtungen/Schule
Kath. Kindergarten, 
Frickingen 07554/505
Kinderhaus 
Altheim 07554/8682
Waldorfkindergarten 07554/990859
Frickingen
Kinderkrippe Altheim 07554/9865675
Grundschule Frickingen 07554/8520
Familientreff
Fr. Monkos 07554/9898833
Tagesmüttervermittlung
Katarina Schulz 07553/7932

Müllabfuhr jeden Mittwoch im Wechsel, 
Biomüll/Restmüll siehe Abfuhrplan. 
Fragen zum Müll? 07541/2045199

Wertstoffhof in Frickingen:
Container für Altglas, Altpapier, Metall + Dosen 
Auch Anlieferung von Altkleidern möglich 
Öffnungszeiten:
Freitags 15.00 – 17.00 Uhr 
Samstags 09.00 – 12.00 Uhr
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Mitteilungen der Gemeinde

Es gibt noch  
wenige freie Plätze!!! 
**Im Kurs „Zirkus für Familien“, für Eltern mit 
Kleinkindern bis 3 Jahre, Treffen immer frei-
tags 10.15 Uhr bis 11.30 Uhr im BSH-Haus 
in Altheim. Ein buntes, fröhliches Angebot 
ohne Vorkenntnisse und Erwartungen! Infos 
und Anmeldung bei Lis Geiger, 07554/ 8313 
  
**Im Kurs „Tanz und Begegnung für Grund-
schulkinder“, für Kinder zwischen 7 und 10 
Jahren, treffen immer donnerstags 16.30 
Uhr bis 17.30 Uhr im BSH-Haus in Altheim. 
Ein stärkendes, mutmachendes Angebot 
für Jungen und Mädchen! Infos und Anmel-
dung bei Anja Joksch, 07554/ 989670 
  
Vormerken: Spieleabend im Lagerhäusle! 
Auch im Februar treffen wir uns wieder zu 
unserem „Offenen Spieleabend für Er-
wachsene“ (Kooperationsprojekt von Dia-
konie und Familientreff) 

Wir spielen eine Auswahl unterschiedlicher 
Brett- und Gesellschaftsspiele. Lieblings-
spiele dürfen gerne mitgebracht werden. 
Vorkenntnisse und Anmeldung sind nicht 
erforderlich – alle Mitspieler sind herzlich 
willkommen! 

Wann: Dienstag, 11.02. ab 19.30 Uhr 
Wo: Lagerhäusle, Altheim 
Kontakt: 
Hannah Monkos 07554 9898833 
hannah.monkos@bodenseekreis.de 
  

 
Herzliche Einladung  
zum Familiencafé  
für Groß und Klein,  
Alt und Jung! 
Der Familientreff lädt ein zum offenen Café  
am Mittwoch, den 12.02. von 9.30 Uhr bis 12 
Uhr im Konferenzraum der Graf-Burchard-
Halle. 

Bei Kaffee, Tee und Gebäck wollen wir uns in 
lockerer Atmosphäre begegnen. Während 
die Kinder sich bunten Spiel- und Bastelan-
geboten zuwenden dürfen, haben wir Zeit 
für neue Kontakte und nette Gespräche. 

Dabei natürlich auch ein offenes Ohr für all 
Ihre Fragen und Anliegen aus dem heraus-
fordernden Alltag mit Kindern... 

Jeder ist herzlich willkommen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Team vom Familientreff Frickingen 

Narri - Narro 
Duri - Duri 
Dreck – Springer 
Schimmel - Reiter 
Fasnet bei der Generation 60+ 
Wir, die Generation 60+  
aus Frickingen feiern Fasnet 
am Dienstag, den 11. Februar 2020 
ab 14:00 Uhr 
bei Simone und Robert 
  

  
im Gasthaus Löwen in Leustetten. 
Ziehet au weng e Fasnetshäs a! Mir däted 
uns au iber en Vortrag oder en Sketsch freie. 
Also kummet au alle und machet mit. 
Alle wo wend, kennet kumme!! 
 

  
Wahl-Großeltern gesucht! 
Häufig wohnen die eigenen Großeltern nicht 
gerade um die Ecke und trotzdem ist die Be-
gegnung der Generationen, der Blick in den 
Lebensalltag des jeweils anderen so wichtig! 
Deswegen wenden wir uns heute an Sie:
•	 Haben Sie Freude am Umgang mit Kin-

dern?
•	 Sind Sie offen für eine neue Aufgabe, bei 

der Sie selbst Zeit und Umfang bestimmen?
•	 Wollen Sie Ihren Schatz an Lebenserfah-

rung, an Geschichten, Erlebnissen und 
Fertigkeiten an Kinder weitergeben und 
sind neugierig, wie Kinder in der heutigen 
Zeit aufwachsen?

 
Dann sind Sie bei unserem Projekt „Wahl-
Großeltern“ genau richtig! 
In guter Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Frickingen baut der Familientreff Brücken 
von Mensch zu Mensch. Auch Sie können 
aktiv mitwirken! 

Für weitere Informationen melden Sie sich 
bitte bei 
Hannah Monkos 07554 9898833, 
hannah.monkos@bodenseekreis.de 

Was-Wann-Wo

Angebot des  
ökumenischen 
Besuchsdienstes  
in Altheim:  
Kaffee-Stammtisch    

Wir vom Besuchsdienst Altheim laden un-
sere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger 
auch im Februar zu einem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen in den 
Barraum im Benvenut-Stengele-Haus in Alt-
heim ein. 

Treffen Freitag, 07. Februar 2020 
– 15.00 Uhr 

Kommen Sie einfach vorbei – wir freuen uns.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – An-
sprechpartner für unseren Kaffee-Stamm-
tisch ist Isolde Pfaff (Telefon 07554-8631) 
Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis. 
Das Team vom Besuchsdienst. 
 

 
Einladung zur  
Bürgersprechstunde 
„Auf einen Kaffee mit Martin Hahn, MdL“ 
Martin Hahn, Landtagsabgeordneter von 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN für den Wahlkreis 
Bodensee, lädt Sie herzlich zu einer offenen 
Bürgersprechstunde ein: 
Montag, 17.02.2020, 
von 14.30 bis 15.30 Uhr 

Bäckerei Baader, Gläserne Backstube 
Am Luckengraben 2, in Frickingen. 
Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Martin 
Hahn ist für alle Themen offen. 
Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihr Kom-
men. 
Hedi Christian 
Vorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN OV Sa-
lem/Heiligenberg/Frickingen
hedi.christian@t-online.de 
  

 

Familientreff 
Frickingen     

Grund- und Gewerbesteuer 
Bitte beachten Sie, dass am  15.02.2020 
die erste Grund- und Gewerbesteuer – 
Rate 2020 zur Zahlung fällig ist.  
Um den Versand einer Mahnung und die 
Berechnung von Gebühren zu vermei-
den, bitten wir um rechtzeitige Bezah-
lung. 

Ihre Gemeindekasse  
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Aus der Arbeit  
des Gemeinderats

Aus der Arbeit des Gemeinderates 
Der Technische Ausschuss hat in seiner Sit-
zung vom 28.01.2020 folgende Beschlüsse 
gefasst: 
1. Baugesuche 
1.1  Errichtung Carport mit Dachterrasse, 

Flst. Nr. 709/5 der Gemarkung Frickin-
gen (Lippertsreuter Straße 6 a) – Be-
schluss: Dem Vorhaben wurde das 
gemeindliche Einvernehmen nach § 
36 BauGB erteilt mit Befreiungen vom 
Bebauungsplan für die Realisierung 
des geplanten Carports in dem lt. Be-
bauungsplan ausgewiesenen Sichtfeld 
und für die abweichende Dachform 
(Flachdach anstatt Satteldach mit 
mind. 15° Dachneigung). 

1.2  Einbau von Dachgauben, Flst. Nr. 
960/21 der Gemarkung Frickingen (Im 
Bildstock 6) – Beschluss: Das Vorhaben 
wurde zurückgestellt. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, mit Planer und Bau-
herr Rücksprache zu nehmen. Dabei 
soll angestrebt werden, die geplanten 
Gauben möglichst als Schleppgauben 
auszuführen. 

2. Bauvoranfrage 
  Neubau eines Doppelhauses (neue 

Planung), Flst. Nr. 118 der Gemarkung 
Frickingen (Riedstraße 11 d, 11 e) – Be-
schluss: Dem Vorhaben wurde das ge-
meindliche Einvernehmen nach § 36 
BauGB erteilt mit der Maßgabe, dass 
der Antragsteller auch die für das Vor-
haben erforderlichen Stellplätze (1,5 
Stellplätze/Wohneinheit) im Innenbe-
reich nachweisen kann. 

  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
28.01.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 
  
TOP 
Bericht des Bürgermeisters 

Sitzung des Energieteams 
Bürgermeister Jürgen Stukle berichtete, 
dass sich am Dienstag, dem 21. Januar 2020 
das Energieteam getroffen habe. Dabei 
wurden 2 Projekte zur konkreten Um-
setzung besprochen bzw. bereits gestar-
tet. Beim Stadtwerk am See habe er für die 
gemeindlichen Liegenschaften Benvenut-
Stengele-Haus und Graf-Burchard-Halle ei-
nen Thermografie-Check in Auftrag gege-
ben, der darüber Aufschluss geben soll, ob 
und wo es zu Wärmeverlusten bei den bei-
den Gebäuden komme. Die Untersuchung 
werde die nächsten Wochen stattfinden. Die 
entsprechende Auswertung, ggf. mit Opti-
mierungsvorschlägen werde dann entspre-
chend im Gemeinderat vorgetragen. 

Ein weiteres Projekt habe den Arbeitstitel: 
„Frickingen fährt Rad“. Dabei habe sich 
ein eigenverantwortliches Team gebildet, 
das sich zum Ziel gesetzt habe, Anreize zur 
Nutzung des Fahrrads in der Gemeinde zu 
schaffen (durch Öffentlichkeitsarbeit, Auf-
stellen von mehr Fahrradständern, usw.). 

Weitere Punkte zum bewusst nachhaltigen 
Handeln seien in der Diskussion. 
Bürgermeister Stukle ergänzte, dass Interes-
sierte, die sich dazu gerne auch einbringen 
möchten, an dieser Stelle ganz herzlich ein-
geladen seien, beim nächsten Treffen des 
Energieteams vorbeizukommen. Der Termin 
werde wie üblich im Rathaus-Info bekannt-
gegeben. 
  
TOP 
Fragen und Anregungen der Einwohner/
innen 
Ein Mitbürger bemängelte, dass zu viele 
LKWs die Kirchstraße befahren, obwohl die 
Straße eigentlich für LKWs gesperrt sei. 
Bürgermeister Stukle führte aus, dass die 
Verwaltung diesbezüglich Rücksprache mit 
Polizei und Straßenverkehrsbehörde neh-
men werde, um eine Verbesserung der Situ-
ation herstellen zu können. 
  
TOP 
Energiegemeinde Frickingen 
Beitritt zum Verein CO2-Abgabe e.V.
•	 Vorstellung der Aufgaben und Ziele 

des Vereins
•	 Beschlussfassung
 
„Die Klimaerwärmung ist die größte Heraus-
forderung für unseren Planeten und es be-
steht akuter Handlungsbedarf. Wir müssen 
alle Möglichkeiten nutzen, die CO2-Emissi-
onen zu verringern, um die Erderwärmung 
einzudämmen. Hier leistet der Verein CO2-
Abgabe einen großen Beitrag und unter-
stützt gleichzeitig die Kommunen bei ihren 
Bemühungen um wirksamen Klimaschutz.“ 
Martin Horn, Bürgermeister der Stadt Frei-
burg 
  
Die Folgen des Klimawandels, die Belastun-
gen für Land- und Forstwirtschaft, für unse-
re Mitbürgerinnen und Mitbürger und die 
Kommunen sind längst vor Ort spürbar.  
Sehr ernüchternd ist es deshalb, dass die Kli-
maschutzziele für 2020 in Deutschland nicht 
erreicht werden.  
Auch angesichts der “Fridays for Future“ Be-
wegung hat die Diskussion darüber inzwi-
schen neue Fahrt aufgenommen.  
Dabei sollte klar und ehrlich benannt wer-
den, Klimaschutz muss ganzheitlich ge-
dacht werden und ein großer Teil der ange-
strebten CO2-Einsparungen werden wir nur 
erreichen, wenn wir alle unsere Lebensweise 
anpassen und weiterentwickeln.  
Wir müssen gemeinsam Verantwortung 
übernehmen. Denn es bleibt nicht mehr 
viel Zeit, um die international vereinbarten 
Klimaschutzziele zu erreichen und damit 
große und zum Teil unumkehrbare Schäden 
für Natur und Mensch abzuwenden oder zu 
mildern. 
Hauptverursacher des Klimawandels ist der 
zu hohe CO2-Ausstoß, der insbesondere 
durch die Verbrennung von Kohle, Öl, Gas, 
in die Atmosphäre erfolgt. Dies ist wissen-
schaftlicher Konsens. Daraus folgt:  
Wir müssen die CO2-Emissionen dringend 
eindämmen. Aber dazu gibt es zu wenig 
Anreiz, weil CO2 keinen wirksamen Preis hat 
und damit den ökonomischen Rahmenbe-
dingungen die Lenkungswirkung fehlt.  

Wer die Atmosphäre verschmutzt soll auch 
dafür zahlen – mit einer verursachergerech-
ten CO2-Abgabe – ohne Ausnahme.  
Der CO2-Abgabe e.V. möchte „Anwalt“ für 
diejenigen sein, die auch heute schon den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien weitge-
hend schultern und die Energiewende vor-
antreiben. Dazu gehört auch die Gemeinde 
Frickingen 
Das Ziel des CO2-Abgabe Vereins:  
Eine Abgabe statt vieler Steuern und Umlagen:  
Mit den Einnahmen aus der CO2-Abgabe 
können bestehende Steuern und Umlagen 
auf Energie, wie z.B. die EEG-Umlage, die 
Stromsteuer und die Energiesteuer auf Heiz-
öl und Heizgas, finanziert werden.  
Im Gegenzug entfallen sie für den Verbrau-
cher. Es geht also nicht um Mehrbelastung, 
sondern um eine Neuausrichtung von Steu-
ern und Umlagen am Klimaschutz. Bürger 
und mittelständische Unternehmen zahlen 
damit insgesamt nicht mehr und es profi-
tiert, wer sich klimagerecht verhält. 
Damit können die nationalen Klimaschutz-
ziele erreicht, die Kosten der Energiewende 
und des Klimaschutzes gerechter und sozi-
alverträglicher verteilt und starke Anreize 
für Investitionen in Energieeffizienz und den 
weiteren Ausbau Erneuerbarer Energien er-
zeugt werden. 
Wir, als Gemeinde Frickingen, sind uns dieser 
Verantwortung bewusst und haben uns in 
unserem Energieleitbild dazu verpflichtet un-
seren Beitrag dazu zu leisten und diese Verant-
wortung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. 
Als Mitglied des CO2-Abgabe Vereins be-
kennen wir uns zu diesen Zielen und setzen 
ein Zeichen. Wir fordern die Gesetzgeber im 
Bund und Land zu mehr Mut auf, Maßnah-
men zur CO2-Reduzierung zu treffen. 
Mit einem Beitritt unterstützen wir den 
Verein in seinen Bemühungen um eine ver-
ursachergerechte, sozialverträgliche und 
technologieoffene Umsetzung der Klima-
schutzmaßnahmen.  
Herr Dr. Seelmann-Eggebert hat als Vertre-
ter des Vereins CO2-Abgabe und auch als 
Gemeinderat der Gemeinde Au bei Freiburg 
ausführlich den Verein und dessen Aufga-
ben und Ziele in der Sitzung erläutert und 
vorgestellt. 
Der Beitrag für Frickingen beträgt 200,- € im 
Jahr (zuzüglich 0,01 € je Einwohner). 
Der Gemeinderat hat sich mit großer Mehr-
heit dafür ausgesprochen, die Ausführun-
gen zur Kenntnis zu nehmen und unserem 
Energieleitbild entsprechend dem Verein 
CO2-Abgabe beizutreten. 
  
TOP 
Forstwirtschaftsplan
•	 Jahresergebnis 2018
•	 Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019
•	 Planansatz 2020
 
Der Gemeinderat sprach sich nach dem aus-
führlichen Vortrag von Dr. Michael Strütt, 
Amtsleiter beim Kreisforstamtes, dafür aus, 
den Forstwirtschaftsplan 2020 wie vorge-
legt zu beschließen. Dieser weist Einnah-
men in Höhe von 227.000 € und Ausgaben 
von 222.000 € aus (geplanter Überschuss: 
5.000 €). Zudem nahm der Gemeinderat das 
vorgestellte Rechnungsergebnis 2018 zur 
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Kenntnis. Im Forstwirtschaftsjahr 2018 konn-
te ein erfreulicher Überschuss in Höhe von 
59.083 € erwirtschaftet werden. Nach dem 
vorläufigen Betriebsergebnis 2019 kann auch 
im gerade abgelaufenen Jahr voraussichtlich 
wieder ein deutlicher Überschuss in Höhe 
von rd. 26.750 € erzielt werden. 
  
TOP 
Neufassung der 
Verwaltungsgebührensatzung 
Im Zuge der Euroumstellung im Jahre 2002 
wurden letztmals die Verwaltungsgebühren 
angepasst und die seither gültige Verwal-
tungsgebührensatzung vom Gemeinderat 
erlassen. Nachdem der Landtag im Dezem-
ber 2004 das Landesgebührengesetz und 
im März 2005 das Kommunalabgabenge-
setz grundlegend geändert hat, besteht 
seitdem eine gesetzliche Verpflichtung für 
die Gemeinden, die Verwaltungsgebühren 
auf Grundlage der konkreten örtlichen Ver-
hältnisse zu kalkulieren und kostendeckend 
(Soll-Vorschrift) festzusetzen. 
Die Gemeinde Frickingen hat deshalb im 
vergangenen Jahr das Kommunalbera-
tungsunternehmen HEYDER + PARTNER, 
Gesellschaft für Kommunalberatung mbH, 
aus Tübingen beauftragt, die Kalkulation 
der Gebührensätze für öffentliche Leistun-
gen zu erstellen. Die Beauftragung erfolgte 
zusammen mit den Gemeinden Sipplingen, 
Stetten, Owingen, Meersburg, Hagnau, De-
ggenhausertal und Daisendorf. Durch die 
gemeinsame Beauftragung konnten erheb-
liche Kosten eingespart werden. 
In der vorliegenden Gebührenkalkulation 
bzw. im Entwurf der Verwaltungsgebühren-
satzung sind häufig Gebührensätze je ZE 
(=Zeiteinheit) aufgeführt. Eine Zeiteinheit 
ist dabei 15 Minuten. 
Herr Kranz, Geschäftsführer von Heyder + 
Partner, hat in der Sitzung die Gebührenkal-
kulation ausführlich vorgestellt und erläutert. 
Der Gemeinderat hat die in den amtlichen 
Bekanntmachungen abgedruckte Verwal-
tungsgebührensatzung verabschiedet. 
  
TOP 
Fragen und Anregungen aus dem Ge-
meinderat 
Von den Mitgliedern des Gemeinderates 
wurden folgende Punkte/Anregungen vor-
gebracht:
•	 Prüfung einer Anleinpflicht für Hunde
•	 Anregung eine Geschwindigkeitsbegren-

zung auf 40 km/h in den Ortsdurchfahr-
ten einzuführen

•	 Anbringen von Verkehrsspiegeln an 
schlecht einsichtigen Kreuzungsbereichen

•	 Anbringung eines Wickeltisches in der 
Graf-Buchard-Halle

 
 

Amtliche  
Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung)   
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 

und 11 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Frickingen am 28.01.2020 folgende Satzung 
beschlossen: 
  

§ 1Gebührenpflicht 
  
Die Gemeinde Frickingen erhebt für öffent-
liche Leistungen, die sie auf Veranlassung 
oder im Interesse Einzelner vornimmt, Ge-
bühren nach dieser Satzung (Verwaltungs-
gebühren), soweit nicht Bundesrecht oder 
Landesrecht etwas Anderes bestimmen. 
Unberührt bleiben Bestimmungen über 
Verwaltungsgebühren in besonderen Ge-
bührensatzungen der Gemeinde. 
  
  

§ 2 Gebührenfreiheit 
 
1.  Verwaltungsgebühren werden nicht 

erhoben für öffentliche Leistungen, die 
folgende Angelegenheiten betreffen:

1.1.  Gnadensachen,
1.2.  das bestehende oder frühere Dienst-

verhältnis von Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes,

1.3.  die bestehende oder frühere gesetzli-
che Dienstpflicht oder die bestehende 
oder frühere an Stelle der gesetzlichen 
Dienstpflicht geleistete Tätigkeit,

1.4.  Prüfungen, die der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung dienen, mit Aus-
nahme von Prüfungen zur Notenver-
besserung,

1.5.  Leistungen geringfügiger Natur, ins-
besondere mündliche und einfache 
Auskünfte, soweit bei schriftlichen 
Auskünften nicht durch diese Satzung 
etwas Anderes bestimmt ist,

1.6.  die behördliche Informationsgewin-
nung,

1.7.  Verfahren, die von der Gemeinde 
ganz oder überwiegend nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung 
durchzuführen sind, mit Ausnahme 
der Entscheidung über Rechtsbehelfe.

 
2.  Von der Entrichtung der Verwaltungs-

gebühren sind, soweit Gegenseitig-
keit besteht, befreit: 

2.1.  das Land Baden-Württemberg, 
2.2.  die landesunmittelbaren juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts, die nach 
den Haushaltsplänen des Landes für 
Rechnung des Landes verwaltet werden, 

2.3.  die Gemeinden, Landkreise, Gemein-
deverbände und Zweckverbände so-
wie Verbände der Regionalplanung in 
Baden-Württemberg.

  
Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in 
Satz 1 Genannten berechtigt sind, die Ver-
waltungsgebühren Dritten aufzuerlegen 
oder sonst auf Dritte umzulegen. 
 
3.  Weitere spezialgesetzliche Gebührenbe-

freiungstatbestände bleiben unberührt.
 
  

§ 3 Gebührenschuldner 
 
1.  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren 

und Auslagen ist derjenige verpflichtet,

1.1.  dem die öffentliche Leistung zuzu-
rechnen ist,

1.2.  der die Gebühren- und Auslagen-
schuld der Gemeinde gegenüber 
durch schriftliche Erklärung übernom-
men hat,

1.3.  der für die Gebühren- und Auslagen-
schuld eines anderen kraft Gesetzes 
haftet.

 
2.  Mehrere Gebühren- und Auslagen-

schuldner haften als Gesamtschuldner.
 
  

§ 4 Gebührenhöhe 
 
1.  Die Höhe der Verwaltungsgebühren 

richtet sich nach dem dieser Satzung 
beigefügten Gebührenverzeichnis. 
Das Gebührenverzeichnis ist Bestand-
teil der Satzung. Für öffentliche Leis-
tungen, für die im Gebührenverzeich-
nis weder eine Verwaltungsgebühr 
bestimmt noch Gebührenfreiheit vor-
gesehen ist, ist eine Gebühr von 12,00 
€/ZE zu erheben.

 
2.  Ist eine Verwaltungsgebühr innerhalb 

eines Gebührenrahmens zu erheben, 
bemisst sich ihre Höhe nach dem 
Verwaltungsaufwand sowie nach der 
wirtschaftlichen oder sonstigen Be-
deutung für den Gebührenschuldner 
zum Zeitpunkt der Beendigung der 
öffentlichen Leistung.

 
3.  Ist eine Verwaltungsgebühr nach dem 

Wert des Gegenstandes zu berechnen, 
so ist der Verkehrswert zur Zeit der Be-
endigung der Leistung maßgebend. 
Der Gebührenschuldner hat auf Ver-
langen den Wert des Gegenstandes 
nachzuweisen. Bei Verweigerung oder 
ungenügender Führung des Nach-
weises hat die Behörde den Wert auf 
Kosten des Gebührenschuldners zu 
schätzen. Sie kann sich hierbei Sach-
verständiger bedienen.

 
4.  Wird der Antrag auf Erbringung einer 

öffentlichen Leistung abgelehnt, wird 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 
einem Zehntel bis zum vollen Betrag 
der Gebühr, mindestens 5 Euro, erho-
ben. Wird der Antrag ausschließlich 
wegen Unzuständigkeit abgelehnt, 
wird keine Gebühr erhoben. Eine 
Gebühr kann in Fällen nach Satz 1 
nicht erhoben werden, wenn die Er-
bringung der öffentlichen Leistun-
gen nach Umweltverwaltungsgesetz 
(UVwG) erfolgen sollte.

 
5.  Wird der Antrag auf Erbringung ei-

ner öffentlichen Leistung, mit dessen 
sachlicher Bearbeitung begonnen 
ist, vor Erbringung der öffentlichen 
Leistung zurückgenommen oder un-
terbleibt die öffentliche Leistung aus 
sonstigen, vom Schuldner zu vertre-
tenden Gründen, so wird je nach dem 
Stand der Bearbeitung ein Zehntel bis 
zur Hälfte der vollen Gebühr erhoben. 
Die Mindestgebühr beträgt 5 Euro. 
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Eine Gebühr kann in Fällen nach Satz 
1 nicht erhoben werden, wenn die 
Erbringung der öffentlichen Leistun-
gen nach Umweltverwaltungsgesetz 
(UVwG) erfolgen sollte.

 
  

§ 5 Entstehung der Gebühr 
 
1.  Die Gebührenschuld entsteht mit der 

Beendigung der öffentlichen Leistung.
 
2.  Bei Zurücknahme eines Antrages nach 

§ 4 Abs. 5 dieser Satzung entsteht die 
Gebührenschuld mit der Zurücknah-
me, in den anderen Fällen des § 4 Abs. 
4 Satz 1 dieser Satzung mit der Been-
digung der öffentlichen Leistung.

 
  

§ 6 Fälligkeit, Zahlung 
 
1.  Die Verwaltungsgebühr wird durch 

schriftlichen oder mündlichen Be-
scheid festgesetzt und ist mit der Be-
kanntgabe der Gebührenfestsetzung 
an den Schuldner fällig.

 
2.  Die Erbringung einer öffentlichen 

Leistung, die auf Antrag erbracht wird, 
kann von der Zahlung eines Vorschus-
ses oder von der Leistung einer Sicher-
heit bis zur Höhe der voraussichtlich 
entstehenden Gebühren und Ausla-
gen abhängig gemacht werden. Dem 
Antragsteller ist eine angemessene 
Frist zur Zahlung des Vorschusses oder 
zur Leistung der Sicherheit zu setzen. 
Die Gemeinde Frickingen kann den 
Antrag als zurückgenommen behan-
deln, wenn die Frist nicht eingehalten 
wird und der Antragsteller bei der An-

forderung des Vorschusses oder der 
Sicherheitsleistung hierauf hingewie-
sen worden ist.

 
3.  Ausfertigungen, Abschriften sowie 

zurückzugebende Urkunden, die aus 
Anlass der öffentlichen Leistung ein-
gereicht worden sind, können bis zur 
Bezahlung der festgesetzten Gebühren 
und Auslagen zurückbehalten werden.

 
  

§ 7 Auslagen 
 
1.  In der Verwaltungsgebühr sind die der 

Gemeinde Frickingen erwachsenen 
Auslagen inbegriffen. Übersteigen die 
Auslagen das übliche Maß erheblich, 
werden sie gesondert in der tatsäch-
lich entstandenen Höhe festgesetzt. 
Dies gilt auch dann, wenn für eine öf-
fentliche Leistung keine Gebühr erho-
ben wird.

 
2.  Auslagen nach Absatz 1 Satz 2 sind 

insbesondere
2.1.  Gebühren für Telekommunikation
2.2.  Reisekosten
2.3.  Kosten öffentlicher Bekanntmachungen
2.4.  Vergütungen für Zeugen und Sach-

verständige sowie sonstige Kosten der 
Beweiserhebung

2.5.  Vergütungen an andere juristische 
oder natürliche Personen für Leistun-
gen und Lieferungen

2.6.  Kosten der Beförderung und Verwah-
rung von Personen und Sachen.

 
3.  Auf die Erstattung von Auslagen sind 

die für Verwaltungsgebühren gelten-
den Vorschriften entsprechend anzu-
wenden. Der Anspruch auf Erstattung 

der Auslagen entsteht mit der Auf-
wendung des zu erstattenden Betrags.

 
  

§ 8 Schlussvorschriften 
 
1.  Diese Satzung tritt am Tage ihrer Ver-

öffentlichung in Kraft.
 
2.  Zu gleicher Zeit treten die Ver-

waltungsgebührenordnung vom 
06.11.2001 und alle sonstigen dieser 
Satzung entsprechenden oder wider-
sprechenden Vorschriften außer Kraft.

 
Frickingen, den 29.01.2020 
  
gez. 
Jürgen Stukle 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der GemO oder auf-
grund der GemO beim Zustande kommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbe achtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verlet zung begründen soll, ist 
zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vor-
schriften über die Öffentlichkeit, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
  
Frickingen, den 29.01.2020 
  
gez. 
Jürgen Stukle 
Bürgermeister 

  
Gebührenverzeichnis 
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 
  
Lfd. Nr. Amtshandlung Gebühr 
1. Allgemeine Verwaltungsgebühr 
(§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) 17,50 €/ZE 

2. Anträge   
2.1  Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, 

Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der Gemeinde 
nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit 
die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder 
angeordnet ist 17,50 €/ZE 

2.2  Ablehnung eines Antrags usw. 
 (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): 
 bei Unzuständigkeit gebührenfrei 17,50 €/ZE 
2.3  Zurücknahme eines Antrags 17,50 €/ZE 

3.  Befreiung 
  (Ausnahmebewilligung, Dispens) von 
 gesetzlichen Vorschriften oder 
 gemeindlichen Bestimmungen 17,50 €/ZE 

4. Rechtsbehelfe 
  (Widerspruch, Einspruch in 
 Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, usw.)   

4.1  Wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig 
oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die 
Gebühr einem Gegner auferlegt warden kann, 

 der die angefochtene Verfügung oder 
 Entscheidung beantragt hat   17,50 €/ZE 
4.2 Bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, 
 wenn  mit der sachlichen Bearbeitung 
 begonnen wurde  ½ Gebühr nach 4.1 

5. Beglaubigung, Bestätigungen 
5.1  Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen 

und Siegeln: Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig 
in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift 
einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber 
aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, 
so kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, 
für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Ge-
bühr zum Ansatz. 6,00 €/Vorgang 

5.2  Amtliche Beglaubigung der Übereinstimmung von Ab-
schriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fo-
tokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schrift-
stücken mit der Urschrift je Seite 1,50 €/Vorgang 

   
6. Bescheinigungen 
6.1  Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Aus-

zügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. 
aus amtlichen Akten oder Schriftstücken 
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 mit der Urschrift je Seite 4,50 €/Vorgang 
  
7. Anfertigung von Kopien 
7.1 DIN A 4 – schwarzweiß (für die erste Seite) 1,30 € 
  DIN A 4 – schwarzweiß (für jede weitere Seite) 0,30 € 
7.2 DIN A 3 – schwarzweiß (für die erste Seite) 1,50 € 
  DIN A 3 – schwarzweiß (für jede weitere Seite) 0,40 € 
7.3 DIN A 4 – Farbe (für die erste Seite) 1,50 € 
  DIN A 4 – Farbe (für jede weitere Seite) 0,50 € 
7.4 DIN A 3 – Farbe (für die erste Seite) 2,00 € 
  DIN A 3 – Farbe (für jede weitere Seite) 0,50 € 

8. Anliegerbeitragsbescheinigung 17,50 €/ZE 

9. Bauordnungsrecht   
9.1  Bestätigung des Zeitpunkts des 
 Eingangs der vollständigen Bauvorlagen 
 im Kenntnisgabeverfahren 0,0166 % 
9.2 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO 17,50 €/ZE 
9.3  Benachrichtigung der Angrenzer und 
 Nachbarn im Kenntnisgabeverfahren  21,50 €/Angrenzer 
9.4  Bearbeitung einer Baulast-Übernahmeerklärung 
 (inkl. Eintragung ins Baulastenverzeichnis) 17,50 €/ZE 
9.5  Schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis (je 

Baulast und Flurstück) 17,50 €/ZE 

10. Bestattungsrecht  
10.1 Ausstellung eines Leichenpasses 15,00 €/Vorgang 
10.2  Ausstellung einer Urnenanforderung 11,50 €/Vorgang 

11. Standesamt   
11.1 Amtshandlungen im 
 Kirchenaustrittverfahren 15,00 €/Vorgang 

12. Öffentliche Sicherheit und Ordnung   
12.1 Erteilung von Platzverweisen 17,50 €/ZE 
12.2  Aufgaben nach PolVOgH 
 (Maßnahmen gem. der örtlichen 
 Polizeiverordnung gefährliche Hunde) 17,50 €/ZE 

13. Feiertagsrecht   
13.1  Befreiung von verbotenen Tätigkeiten 
 während des Hauptgottesdienstes 17,50 €/ZE 
13.2 Befreiung vom Tanzverbot an Sonn- 
 und Feiertagen 17,50 €/ZE 

14. Ladenöffnungsgesetz   
14.1  Offenhaltung von Verkaufsstellen 
 an Sonntagen 17,50 €/ZE 

15. Meldewesen   
15.1 Auskünfte aus dem Melderegister   
15.1.1  Einfache Auskunft 7,50 €/Vorgang 
15.1.2 Erweiterte Auskunft 7,50 €/Vorgang 
15.1.3  Automatisierte Melderegisterauskunft 
 über das Meldeportal 6,50 €/Vorgang 
15.1.4  Gruppenauskunft 
   Jeweils für jede Person, auf die sich die Auskunft erstreckt 
  Sofern für Gruppenauskünfte oder Datenvermittlungen 

Kosten Dritter (z. B. Rechenzentrum) anfallen, werden die-
se zusätzlich berechnet 7,50 €/Vorgang 

15.2 Datenübermittlungen   
15.2.1  Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung 
 für die Bürgermeisterwahl 15,00 €/Vorgang 
15.3  Meldebescheinigung   
15.3.1 Einfache Meldebescheinigung 
  (werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleich-

zeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede wei-
tere Bescheinigung auf die Hälfte) 3,50 €/Vorgang 

15.3.2  Erweiterte Meldebescheinigung 3,50 €/Vorgang 
15.4 Ablehnung einer Auskunftssperre 11,50 €/ZE 
15.5 Sonstige öffentliche Leistungen 
 der Meldebehörde 11,50 €/ZE 
  Gebührenfrei sind:

•	 Datenübermittlungen an andere  
öffentliche Stellen im Inland

•	 die Eintragung einer Auskunftssperre
•	 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie Mel-

debestätigung
•	 die Auskunft an den Betroffenen
•	 die Berichtigung und Ergänzung, Löschung von Daten 

des Melderegisters
•	 die Unterrichtung des Betroffenen über die zu seiner 

Person erteilten erweiterten Melderegisterauskünfte
•	 die Einrichtung von Übermittlungssperren
•	 Verlustanzeige Pass und Personalausweis

  
16. Straßenrechtliche Sondernutzung   
16.1  Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung 
 einer Straße über den
 Gemeingebrauch hinaus 70,00 €/Vorgang 

17. Gewerbewesen   
17.1 Erteilung einer Empfangsbescheinigung  
17.1.1 Gewerbeanmeldung 15,00 €/Vorgang
17.1.2 Gewerbeummeldung 15,00 €/Vorgang
17.1.3 Gewerbeabmeldung 7,50 €/Vorgang
17.2 Erteilung von Auskünften 
 aus der Gewerbedatei 3,50 €/Vorgang

18. Spielgeräte   
18.1  Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinn-

möglichkeit 17,50 €/ZE 
  Zuzüglich je Spielgerät 100,00 € 
18.2  Geeignetheitsbestätigung des 
 Aufstellungsortes für Spielgeräte 17,50 €/ZE 

19. Gaststättenrecht   
19.1 Gestattungen bis zu 4 Tagen 12,50 €/Vorgang
19.2  Zulassung von Ausnahmen von Sperrzeitvorschriften für 

einzelne Betriebe/Veranstalter 12,50 €/ZE 
19.3 Sperrzeitverkürzung für einzelne Tage 8,50 €/Vorgang 

20. Fischerei   
20.1  Erteilung von Fischereischeinen 
 einschl. Ersatzfischereischeinen 11,50 €/Vorgang 
   Zusätzlich ist für jedes Jahr eine Fischereiabgabe in Höhe 

von 8 Euro zu zahlen. Diese Abgabe gilt nicht für den Ju-
gendfischereischein 

21.  Sprengstoffrecht   
21.1  Ausnahmegenehmigung zum Abbrennen eines Kleinfeu-

erwerks (pyrotechnische Gegenstände der Klasse 2) außer-
halb der Zeit von Silvester 35,00 €/Vorgang 

22.  Umweltinformationen   
22.1  Übermittlung von Umweltinformationen durch schriftliche 

Auskünfte oder auf sonstigem Wege 17,50 €/ZE 

23. Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)   
23.1 Bearbeitung von Auskunftsersuchen 17,50 €/ZE 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis    

Kreativ arbeiten –  
unternehmerisch orientieren:
Kostenfreies Beratungsangebot für 
Kultur- und Kreativunternehmen 
Am 27. Februar bieten die MFG Baden-
Württemberg und die Wirtschaftsför-
derung Bodenseekreis individuelle 
Orientierungsberatungen speziell für 
Kultur- und Kreativschaffende an. 
Was ist der angemessene Preis für mein Pro-
dukt? Wie finanziere und vermarkte ich es? 
Wie gewinne ich Kunden? Es sind immer 
wieder ähnliche Fragen, die die Kultur- und 
Kreativschaffenden umtreiben, wenn kreati-
ve Ideen zu Produkten und Dienstleistungen 
umgesetzt werden sollen. Wenn Kreativität 
auf Unternehmergeist trifft, kann ein Blick von 
außen wertvolle Entscheidungshilfen geben. 
In Kooperation mit der Wirtschaftsförde-
rung Bodenseekreis (WFB) bietet deshalb 
die MFG Baden-Württemberg am 27. Februar  
einen Beratungstag für Kreativschaffende in 
den WFB-Räumlichkeiten in Friedrichshafen 
(Leutholdstraße 30) an. In einstündigen, kos-
tenfreien Gesprächen informiert Stephanie 
Hock auch über Netzwerke, Anlaufstellen 
oder Fördermöglichkeiten und sucht gemein-
sam mit den Kreativen individuelle Lösungen. 
Da es sich um Einzeltermine handelt, sind An-
meldung und Terminvereinbarung vorab 
unter mfg.de/orientierungbw notwendig. 
Alle Kultur- und Kreativschaffenden in Baden-
Württemberg können von dem Angebot 
Gebrauch machen, sei es aus den Bereichen 
Architektur, Design, Musik, Film, Rundfunk, 
Kunst oder Bücher, Software, Games, Darstel-
lende Künste, Presse oder Werbung. 
Ergänzend können die Kreativen auch die 
Weiterbildungsmöglichkeiten der MFG Aka-
demie nutzen und sich in passenden Semi-
naren qualifizieren. 
Weiterführende Links: 
mfg.de/orientierungbw | kreativ.mfg.de |  
www.wf-bodenseekreis.de 

Kontakt: 
MFG Baden-Württemberg, Stephanie Hock, 
Tel. 0711-90715-346, hock@mfg.de  
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH 
Benedikt Otte, Tel. 07541-38588-20, 
otte@wf-bodenseekreis.de 

  

Die Vereine berichten

Herren Landesliga:  
FAL trifft auf den RV Bittelbrunn 
Nachdem der FAL aus personellen Grün-
den am vergangenen Samstag nicht beim 
Tabellenführer TTG Furtwangen/Schönen-
bach antreten konnte und demzufolge eine 

kampflose 9:0-Schlappe hinnehmen musste, 
steht am kommenden Samstag (19.00 Uhr, 
Graf-Burchard-Halle) die Partie gegen den RV 
Bittelbrunn vor der Tür. Der FAL steht bei nun-
mehr 5:17 Punkten derzeit auf dem letzten 
Tabellenplatz der Landesliga und benötigt 
demzufolge im Abstiegskampf jeden Punkt. 
Da die Nicht-Abstiegsränge nur einen Punkt 
entfernt sind, hat der FAL es nach wie vor in 
eigener Hand, den Klassenerhalt sicher zu 
stellen. Allerdings muss der FAL am Samstag 
verletzungsbedingt auf Mannschaftsführer 
Markus Vollstädt verzichten. Da die Gäste 
voraussichtlich auf ihre Nr. 2 Stefan Kaiser 
verzichten müssen, ist in jedem Fall mit einer 
spannenden Partie zu rechnen. Der FAL wird 
alles daran setzen, den 2. Saisonerfolg unter 
Dach und Fach zu bringen. 

Ergebnisse vom Wochenende: 
Herren Landesliga 
TTG Furtw./Schönenbach- 
SPVGG. F.A.L. 9:0 
Herren A-Pokal 
TTC Beuren a.d.A.-SPVGG. F.A.L. 4:1 
TTC Mühlhausen-SPVGG. F.A.L. 4:2 
Herren Kreisklasse B 
TTC GW Konstanz IV- SPVGG. F.A.L. III 8:1 

Vorschau: 
Sa. 08.02.2020 
11:00   Jugend Kreisklasse B 
SPVGG. F.A.L.II-SC Konst.-Wollmatingen II 
16:00   Herren Bezirksklasse 
SC Konst.-Wollmatingen II-SPVGG. F.A.L. II 
19:00   Herren Landesliga 
SPVGG. F.A.L.-RV Bittelbrunn 

Ausführliche Berichte können Sie auch un-
serer Homepage unter www.fal-tischtennis.
de entnehmen.  

 

Diese Woche im Kinderyoga: 
Jahreszeiten-Parcours 
Nach einem Schneemann-Tanz zu Beginn 
der Stunde durchquerten wir gemeinsam 
einen Jahreszeiten-Parcours. An jeder der 
vier Jahreszeiten-Stationen gab es eine Tier-
Geschichte, zu der wir Yoga-Haltungen üb-
ten. So trafen wir an der Winter-Station zum 
Beispiel auf eine Kobra, die einen langen 
Winterschlaf hielt, während der Fisch sich in 
die wärmeren Gewässertiefen zurückzog. 
Wer möchte mit Kinderyoga-Übungsleiterin 
Katharina auf Entdeckungsreise gehen? 
Schnuppern ist während eines laufenden 
Kurses möglich. Bitte senden Sie vorher eine 
Mail an kinderyoga-fal@my.mail.de, damit ich 
für Ihr Kind eine Yogamatte mitbringen kann. 

Ab März 2020 gibt 
es neue Kinderyoga-Kurse 
Anfang März starten die neuen Kurse für 
Kinder von 7 bis 9 Jahren (Kurs 1) und von 
10 bis 12 Jahren (Kurs 2). Alle Kinder, die sich 
angesprochen fühlen, sind herzlich eingela-
den! Infos zu den neuen Kursen erscheinen 
ab März hier im Gemeindeblatt und auf 
www.fal-turnen.de 

Umzug Bitzenhofen 8. Februar 
am Samstag, den 08.02.2020 werden wir zu-
sammen mit dem MV Frickingen am Dämme-
rungsumzug in Bitzenhofen teilnehmen.  
Gemeinsam werden wir um 14.30 Uhr an der 
Grundschule in Frickingen abfahren. 
 

 
Kurs „Letzte Hilfe“ 
Bei einem Unfall leisten die Meis-
ten von uns selbstverständlich 
„Erste Hilfe“.  Wir wollen helfen, 

den Unfall gut zu überstehen und weiter 
zu leben. Steht ein Mensch kurz vor seinem 
Lebensende, sind wir oft hilflos. Wir wissen 
nicht, was wir tun können, wie wir diese 
„letzte Hilfe“ leisten können. Zwei ausgebil-
dete Kursleiterinnen unserer ambulanten 
Hospizgruppe bieten nun für alle Bürger/
Innen in unserem Wirkungskreis einen Kurs 
an, in dem man „letzte Hilfe“ lernen kann. 
Grundlegendes Wissen über das Sterben 
soll damit im Bewusstsein verankert werden 
und Sicherheit geben im Umgang mit Men-
schen in der letzten Lebensphase. 

Kursinhalte: 
•	 Sterben ist ein Teil des Lebens
•	 Vorsorgen und Entscheiden
•	 Leiden lindern
•	 Abschied nehmen

Kursdauer: 
4 Unterrichteinheiten zu je 45 Minuten 
Nächster Termin: 
07.03.2020 von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Ort: Franz-Ehret-Str. 23, 
88682 Salem-Weildorf, 1. Stock 
Teilnehmer: mind. 6 / max. 15 
Kosten entstehen keine; Spenden sind will-
kommen 
Verbindliche Anmeldung: 
hospizgruppe-salem@web.de 

Hospizgruppe Salem e.V. 
Franz-Ehret-Str. 23, 88682 Salem 
www.hosizgruppe-salem.de 
  

 
Franz Waldvogel singt  
seit 60 Jahren im Kirchenchor 
St. Pankratius Altheim 
Eine besondere Ehrung erhielt Franz Waldvo-
gel im Rahmen der Generalversammlung. 
Dekan Peter Nikola ehrte ihn für 60 Jahre Mu-
sica Sacra. (Im letzten Blättle waren falscher-
weise 25 Jahre Musika Sacra abgedruckt, wir 
bitten das Versehen zu 
entschuldigen) Franz 
Waldvogel singt seit 
60 Jahren die Tenor-
Stimme im Chor. Au-
ßerdem war er lange 
Jahre zweiter Vorstand 
des Chores.  Herzliche 
Gratulation zu dieser 
besonderen Ehrung. 

SpVgg FAL
Abteilung Tischtennis

SpVgg FAL
Abteilung Turnen-Fitness

Narrenverein
Frickinger Dreckspringer
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KjG Frickingen-Altheim Sommerlager 2020 
Aufgepasst! Auch dieses Jahr veranstalten wir, die KjG Frickingen-Altheim, ein Sommerlager 
für alle Kinder und Jugendlichen ab 9 Jahren. Wir werden vom 18.08.2020 bis zum 27.08.2020 
tolle ereignisreiche Tage im schönen Schwarzwald verbringen. 
Anmeldungen bekommt Ihr in unseren wöchentlichen Gruppenstunden im 
Pfarrbüro, per E-Mail oder über die Mida. Scannen sie dafür den nebenstehen-
den QR-Code. 
Falls Ihr Fragen habt kontaktiert uns gerne per E-Mail:kjg-frickingen@web.de
Wir freuen uns auf euch und eine tolle Zeit! 

 

 

Außerdem sollten Sie den Impfpass oder 
die Bescheinigung einer Masernimpfung 
vorlegen. Sollten Sie noch keinen Anmel-
determin haben, setzen Sie sich bitte mit 
uns in Verbindung (Tel. 07554-8520).

  
 

Gläserner Unterricht an der 
Gemeinschaftsschule Salem!
Wie lernt man an der GMS Salem? 
Wie sieht Unterricht auf 3 Niveaus aus? 
Wie funktioniert das Lernatelier?
Die 5. Klassen der Gemeinschaftsschule Sa-
lem möchten Ihnen – liebe Grundschulel-
tern und 4. Klässler - ganz praktisch darauf 
antworten und öffnen hierfür ihr Lernatelier. 
Darüber hinaus steht Ihnen die Schulleitung 
für alle weiteren Fragen rund um die GMS 
zur Verfügung.
Dazu laden wir Sie am Freitag, den 07.02.20 
in die GMS Salem recht herzlich ein.
Das Programm beginnt um 16:00 Uhr im 
Foyer. Es erwarten Sie mehrere Möglichkei-
ten, typischen Unterricht kennen zu lernen 
und das Haus in einer Rallye zu erkunden.
Die 5.Klässler und ihre Klassenlehrerinnen 
freuen sich auf Ihren Besuch! Nutzen Sie die 
einmalige Gelegenheit, sich aus erster Hand 
zu informieren!  
Zudem bieten wir Ihnen am 19.02.20 eine 
offeneSprechstunde an. Wir bitten um An-
meldung über sekretariat@gms-salem.de 

Die Schulleitung
GMS Salem 

Mitteilung für  
die Landwirtschaft

Infos zum Acker- und  
Pflanzenbau am 11. Februar 
Das Landwirtschaftsamt des Bodenseekrei-
ses veranstaltet in Kooperation mit dem Ver-
ein landwirtschaftlicher Fachschulabsolven-
ten am Dienstag, 11. Februar 2020 um 20:00 
Uhr einen Informationsabend zum Thema 
Acker- und Pflanzenbau. Alle interessierten 
Landwirte sind hierzu ins Fidelius der Fa-
milie Schwehr in Salem-Beuren, Schweden-
straße 2, eingeladen. Neben Vertretern der 
Landwirtschaftsämter Bodenseekreis und 
Sigmaringen referiert Anton Rief von der ZG 
Raiffeisen Pfullendorf über die Marktsituati-
on bei Körnerfrüchten.  
  
 

Kirchliche Nachrichten

Kath. Seelsorgeeinheit  
Salem-Heiligenberg 
Gottesdienste 
Samstag, 08. Februar - Vorabend 
zum 5. Sonntag im Jahreskreis -  
18:00 Uhr Weildorf Hl. Messe  
Jahresgedächtnis für Therese Rebstein; Hel-
mut Hahn; Maria Baumann; Richard Schlegel  
19:15 Uhr Betenbrunn Hl. Messe
(Hildegard und Karl Hummel, Emma Hum-
mel und verst. Ang.; Jahrtagsmesse für 
Christel Moßbrucker, Otto und Bernd Moß-
brucker; Heinrich Britsch und verst. Ang.)
 
Sonntag, 09. Februar 
- 5. Sonntag im Jahreskreis -  
Lesejahr A  1. Lesung: Jes 58,7-10 2. Lesung: 
1 Kor 2,1-5 Evangelium: Mt 5,13-16  
09:15 Uhr Münster Hochamt  
(für die Pfarrgemeinden) Jahresgedächtnis 
für Otto Kreile; Edwin Schatz  
10:45 Uhr Neufrach Wortgottesfeier  
10:45 Uhr Beuren Hl. Messe
(Martin Koester) Jahresgedächtnis für Mar-
garete Koester; Ina Bizenberger; Johannes 
Broeski; Josef Stengele; Marianne Goetze-
nich; Ernst Leberer  
10:45 Uhr Frickingen Hl. Messe mitgestal-
tet vom Kirchenchor St. Pankratius
(Jahrtagsmesse für Hildegard Penninger, für 
die Verstorbenen des Chores) 
14:30 Uhr Frickingen Tauffeier von Moritz 
Behling  
18:00 Uhr Mimmenhausen Hl. Messe
(Anton Betz; Margarete Rasch; Maria Milz; Ma-
ria Schele; Erich Klinkhammer) Jahresgedächt-
nis für Karlheinz Walz; Rosina Gerich; Friedhil-
de Pfleghart; Emma Schaible; Klothilde Guldin; 
Franz Doppstadt; Hannelore Koitka; Alfred All-
gaier; Adolf Knobelspies; Josef Müller; Renate 
Merkel; Elfriede Stehle; Anna Röhrle 
  
Montag, 10.02. - Hl. Scholastika -  
17:00 Uhr Beuren Rosenkranz  
17:00 Uhr Weildorf Rosenkranz  
17:30 Uhr Altheim Rosenkranz  

KjG 
Frickingen - Altheim

Mitteilung der Schulen

Anmeldung der Schulanfänger 
für das Schuljahr 2020/2021:
•	 Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 

werden alle Kinder schulpflichtig, die zwi-
schen dem 1. Oktober 2013 und dem 31. 
August 2014 geboren sind.

•	 Anmeldepflichtig sind auch alle Kinder, 
die im letzten Jahr zurückgestellt wurden. 

•	 Erziehungsberechtigte können auch 
Kinder anmelden, die zwischen dem 1. 
September 2014 und dem 30. Juni 2015 
geboren sind. Bei Bedarf bieten wir Ihnen 
ein Gespräch an, dessen Termin Sie tele-
fonisch mit uns ausmachen können (Tel. 
07554-8520).

•	 Schulpflichtige Kinder können auf Antrag 
der Erziehungsberechtigten um 1 Jahr 
vom Schulbesuch zurückgestellt werden. 
Die Entscheidung trifft die Schule unter 
Beibeziehung eines Gutachtens des Ge-
sundheitsamtes.

•	 Auf Antrag der Erziehungsberechtigten 
können Kinder vorzeitig in die Schule auf-
genommen werden, wenn sie schulfähig 
sind. Auch diese Entscheidung trifft die 
zuständige Schule.

•	 Zur Anmeldung in der Grundschule Fri-
ckingen (13.Februar) kommen Sie bitte 
mit Ihrem Kind vorbei und bringen die Ge-
burtsurkunde oder das Familienstamm-
buch sowie Ihren Persomalausweis mit. 
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Dienstag, 11.02. 
- Gedenktag ULF in Lourdes -  
16:00 Uhr Neufrach Vesper  
17:00 Uhr Mimmenhausen Rosenkranz  
18:00 Uhr Mimmenhausen Wortgottesfeier  
19:00 Uhr Mittelstenweiler Hl. Messe
(Raimund Nicola)  

Mittwoch, 12.02.  
18:30 Uhr Bruckfelden Rosenkranz  
19:00 Uhr Bruckfelden Hl. Messe anschlie-
ßend Aussetzung und Anbetung  
19:00 Uhr Tüfingen Hl. Messe  

Donnerstag, 13.02.  
09:00 Uhr Neufrach Hl. Messe  
17:00 Uhr Weildorf Rosenkranz  
17:00 Uhr Heiligenberg Hl. Messe 
 
Freitag, 14.02. 
- Hl. Cyrill und hl. Methodius -  
09:00 Uhr Wespach Hl. Messe  
17:00 Uhr Mimmenhausen Rosenkranz  
19:00 Uhr Betenbrunn Hl. Messe 
 
Jeden Tag in Heiligenberg um 17:00 Uhr 
Rosenkranzgebet  in der Kapelle der Her-
zogin-Luisen-Residenz 
  
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Dekanats-
abendmesse im Überlinger Münster 
  
Termine und Hinweise aus unseren Pfarr-
gemeinden 
Vortrag von Prof. Klöckner 
Am 07.02.2020 findet um 19.00 Uhr ein 
Vortrag zum Thema „Das Wesentliche ist un-
sichtbar“ – der Maler Caspar David Friedrich 
- von Prof. Klöckner im Pfarrheim Neufrach 
statt. Herzliche Einladung dazu an alle Inte-
ressierten. 
  
Besinnungstag Liturgie 2020  
Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Seelsorgeeinheit, die als Lektor und 
Lektorin tätig sind, die die Kommunion aus-
teilen, Wortgottesdienste oder Andachten 
vorbereiten, findet ein Besinnungstag im 
Torkel in Leutkirch statt. 
Auch unsere Oberministranten und Ober-
ministrantinnen, Mesner und Mesnerinnen, 
Organisten und Organistinnen sind dazu 
herzlich eingeladen. 
Termin:  Samstag, 08. Februar 20 von 09:00 
bis ca. 16:00 Uhr im Torkel Leutkirch 
Thema: „Wohin soll ich mich wenden?“ – 
Lied und Kirchenlied in der Romantik / Franz 
Schubert und die Religion“ 
Referent ist in diesem Jahr wieder Prof. Dr. 
Stefan Klöckner, Professor für Liturgik und 
Gregorianik an der Folkwang - Hochschule 
in Essen. 
Anmeldung bitte im Pfarrbüro Salem 
Tel. 07553-91 99 44 0 
 
Infos aus dem Dekanat: 
Valentinsgottesdienst auf dem Hersberg: 
Am Valentinstag, den 14.02.2020 um 19.00 
Uhr  findet auf dem Hersberg  eine Wortgot-
tesfeier statt. 
Herzliche Einladung an alle Paare und Men-
schen, die ihre Beziehung feiern wollen. 
Mehr Infos erhalten Sie unter: 
info@hersberg.de, Pater Becker 

Einsendeschluss für das nächste Kirchen-
blatt ist der 10.02.20 
  
Kontakt und Bürozeiten der Pfarrbüros 
Homepage www.kath-salem.de 
  
Pfarrbüro Salem,   Tel. 0 75 53/91 99 44-0, 
Mail: pfarrbuero.salem@kath-salem.de 
Mo 14:00 – 17:00 Uhr 
Di 08:00 – 12:00 Uhr 
und  14:00 – 18:00 Uhr 
Do 08:00 – 12:00 Uhr 
von  14:00 – 17:00 Uhr 
Fr 08:00 – 12:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Frickingen, 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Tel.: 0 75 53/91 99 44- 23 und 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-22 
Di u. Fr 09:00 – 12:00 Uhr 
Mi 08:00 – 12:00 Uhr 
und  15:00 – 18:00 Uhr 
  
Pfarrbüro Röhrenbach,  
Tel: 0 75 53/91 99 44-22 
Mail: pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de 
Do 15:00 – 18:00 Uhr 
  
Seelsorgeteam: 
Pfarrer Peter Nicola, Dekan 
Tel.: 0 75 53/91 99 44 10, 
E-Mail: dekan.nicola@kath-salem.de 
  
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  
Tel.: 0 75 53/91 99 44-11 
E-Mail: pfarrer.blaser@kath-salem.de 
  
Winfried Neumann, Pastoralreferent 
Tel.: 0 75 53/91 99 44-12  
E-Mail: 
pastoralreferent.neumann@kath-salem.de 
 
Firmung 2020 
Am 16. und 17. Oktober wird dieses Jahr in 
unserer Seelsorgeeinheit das Sakrament der 
Firmung gespendet. Wir haben dazu an die 
in Frage kommenden Jugendlichen Einla-
dungen zur Firmvorbereitung verschickt. 
Das sind alle, die zwischen dem 01.07.2004 
und dem 30.06.2006 geboren wurden. 
Da es immer wieder passiert, dass wir nicht 
alle Adressen haben, bitten wir diejenigen, 
die die Einladung nicht erhalten haben und 
Interesse an der Firmung haben, diese und 
das Anmeldeformular auf unserer Inter-
netseite herunterzuladen. Zu finden unter: 
www.kath-salem.de 
 

 
Informationen der  
Ev. Kirchengemeinden  
Salem u. Heiligenberg 
Samstag, 08.02.2020 
19:00 Uhr Jugendtreff 
Die Jugendgruppe trifft sich zu einen offe-
nen Abend mit viel Spiel und Spaß. 
Ev. Gemeindehaus, Jugendraum 

Sonntag, 09.02.2020 
Septuagesimä 
09:30 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Gottesdienst mit Abendmahl, Pf.Schmidt 

11:00 Uhr Johanneskirche Heiligenberg 
Gottesdienst mit Abendmahl, Pf.Schmidt 
Montag, 10.02.2020 
15:00 Uhr Frauen-Team 
Buchvorstellung und Vorbereitung Frauen-
frühstück 
Ev. Gemeindehaus, kl.Saal 

Dienstag, 11.02.2020 
Seniorengottesdienste 
15:00 Uhr Alten- und Pflegeheim Wespach 
16.00 Uhr Residenz am Schlosssee Mimmen-
hausen 
18:30 Uhr Probe Bläsergruppe 
Ev. Gemeindehaus, gr.Saal 

Mittwoch, 12.02.2020 
09:30 Uhr Krabbelgruppe 
Ev. Gemeindehaus, OG links 
15:00 Uhr Spielgruppe 
Ev. Gemeindehaus, OG links 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
15:00 Uhr Gruppe I, 16:30 Uhr Gruppe II 
Ev. Gemeindehaus, gr.Saal 
19:30 Uhr KGR-Sitzung 
Ev. Gemeindehaus, kl. Saal 

Donnerstag, 13.02.2020 
14:30 Uhr Senioren-Hock 
Ev.Gemeindehaus, kl.Saal 

Samstag, 15.02.2020 
19:00 Uhr Jugendtreff 
Die Jugendgruppe trifft sich zu einem offe-
nen Abend 
Ev. Gemeindehaus, Jugendraum 

Sonntag, 16.02.2020 
Sexagesimä 
10:00 Uhr Ev. Gemeindehaus 

Frühstücksgottesdienst, 
Pf. Schmidt u. Konfi‘s 
Backaktion „Brote für die Welt“ 
10:00 Uhr Mitmachgottesdienst 
für Kinder von 0-6 Jahren (u.Eltern) 
Ev. Gemeindehaus, 1.OG 
  
Tauffest im Schloss 
Weil in diesem Jahr die Landesgartenschau 
das Bodenseeufer in Überlingen ganz für 
sich benötigt, haben wir nach einem Ort 
Ausschau gehalten, wo der diesjährige 
regionale Tauf- und Tauferinnerungsgot-
tesdienst unter freiem Himmel stattfinden 
kann. 

Am Sonntag, den 5.Juli sind wir herzlich 
eingeladen, um 10 Uhr im romantischen 
Schlosspark des Hauses Baden (vor der Ost-
fassade des Schlosses Salem) Gottesdienst 
zu feiern. Rings um den großen Brunnen 
werden verschiedene Taufstellen sein, an 
denen Kinder oder Erwachsene nach ei-
nem gemeinsamen Beginn getauft werden. 
Anschließend sind Sie noch zum Verweilen 
beim Kirchenkaffee eingeladen. 
Familien, die Kinder taufen lassen möchten 
oder Erwachsene, die getauft werden wol-
len, melden sich bitte bis zum 8. Juni im 
Pfarramt an. Pfarrer Schmidt nimmt dann 
Kontakt auf. Das gemeinsame Taufgespräch 
ist am Mittwoch, den 17.Juni. um 17 Uhr im 
Ev. Gemeindehaus geplant. 
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Neue Krabbelgruppe 
Die seit gut einem Jahr bestehende Krab-
belgruppe hat so guten Zulauf bekommen, 
dass nun eine weitere angeboten wird. 
Dankenswerter Weise haben sich drei Müt-
ter dazu entschlossen, die neue Gruppe zu 
begleiten. 
Sie trifft sich jeweils mittwochs um 9.00 Uhr 
für ca. eineinhalb Stunden im Ev. Gemeinde-
haus. Der Kontakt kann über unser Kirchen-
büro hergestellt werden. 
Die bisher bestehende Gruppe hat sich in 
„Spielgruppe“ umbenannt und ist für die et-
was „älteren“ Kleinkinder gedacht. 
Sie trifft sich wie gewohnt mittwochs um 15 
Uhr. Auch hier kann der Kontakt über unser 
Büro laufen. 

Brote für die Welt 
Konfis backen Brote für die Welt 
Spendenverkauf, „Frühstücksgottesdienst“ 
und Gemeindeversammlung am 16.2.2020, 
ab 9:30 Uhr, Ev. Gemeindehaus Salem 
Gemeinsam mit der Bäckerei Baader ba-
cken am Sonntag, den 16.2.2019 unsere 
Konfirmand(inn)en „Brote für die Welt“. 
Pünktlich zum Gottesdienst werden die 
ofenfrischen Brote im Ev. Gemeindehaus in 
Stefansfeld gegen eine Spende (Richtbetrag 
von 3,50 pro Brot) erworben werden kön-
nen. Das Geld geht in vollem Umfang an die 
Aktion „Brot für die Welt“. Zum Gottesdienst 
um 10 Uhr und zur damit verbundenen Ge-
meindeversammlung laden wir herzlich ein. 
Weil es im ganzen Haus nach frischem Brot 
duften wird, wird es ein „Frühstücksgottes-
dienst“ werden, der mit einem geistlichen 
Teil beginnt, ein gemeinsames Frühstück, 
Gespräche mit dem neuen Kirchengemein-
derat und einen liturgischen Abschluss be-
inhaltet. Die Kinder werden während der 
Gemeindeversammlung betreut. 
Damit möglichst jeder Gottesdienstbesu-
chende ein Brot erhalten kann, bitten wir 
darum, sich 
das Brot vorzubestellen. Dazu liegt im Ge-
meindehaus eine Liste aus. Sie können auch 
im 
Kirchenbüro anrufen oder uns eine Mail 
schicken. Einige Brote werden zusätzlich ge-
backen, die auch ohne Bestellung erworben 
werden können. 
Werkzeug gesucht. Für das Evangelische 
Gemeindehaus suchen wir derzeit verschie-
denes Werkzeug wie etwa Imbusschlüssel, 
Maulschlüssel, Schraubendreher, Sägen, 
Bohrer, Messschieber und Bits. Falls Sie 
Werkzeug abgeben können, melden Sie sich 
bitte bei unserem derzeitigen FSJler Jeremia 
Gewinner unter der Mail fsj.gewinner@ev-
kirche-heiligenberg.de. Er nimmt dann Kon-
takt mit Ihnen auf. 
  
Ev. Pfarramt Salem-Heiligenberg 
Schlossstraße 13, 88682 Salem 
Tel.: 07553-280 
Email: pfarramt@ev-kirche-salem.de 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Die Öffnungszeiten des Pfarrbüros sind: 
Di, Do, Fr von 10.00 - 12.00 Uhr 
und Di von 14.00 - 18.00 Uhr 
Pfarrer Matthias Schmidt: 
regelm. Sprechzeit Do 14 - 17 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Tel. (außerhalb der Öffnungszeiten 
des Büros): 07553-1708 
post@pfarrerschmidt.com 
Weitere Informationen zu unseren Kirchen-
gemeinden, zu Gottesdiensten und Veran-
staltungen finden Sie im Internet unter: 
www.ev-kirche-salem.de 
www.ev-kirche-heiligenberg.de 
 
 

Interessantes  
und Wissenswertes

Regelmäßiges Beratungsangebot 
der Kontaktstelle Frau und Beruf 
Ravensburg - Bodensee-Oberschwaben 
im Bodenseekreis 
Frauen können beim Wiedereinstieg nach 
familiär bedingter Unterbrechung der Er-
werbstätigkeit, bei der Suche nach qualifi-
zierten Weiterbildungsmöglichkeiten, bei 
drohender Erwerbslosigkeit oder anderen 
beruflich bedingten Fragen die kosten-
freie Beratungsleistung der Kontaktstelle 
Frau und Beruf Ravensburg - Bodensee-
Oberschwaben auch im Bodenseekreis vor 
Ort in Anspruch nehmen. Die monatlichen 
Beratungstage finden in den beiden Ge-
schäftsstellen der Wirtschaftsförderung 
Bodenseekreis GmbH in Friedrichshafen 
und Überlingen statt. 

Die nächsten Beratungstermine der Kontakt-
stelle Frau und Beruf finden am Mittwoch, 
den 12. Februar in Friedrichshafen in den 
Räumen der Wirtschaftsförderung Bodensee-
kreis GmbH, Leutholdstr. 30 statt. Es werden 
Fragen zur beruflichen Orientierung von Frau-
en und Mädchen, zu Fort-und Weiterbildung, 
Minijob, Stellensuche, Elternzeit und zum 
Wiedereinstieg in den Beruf beantwortet. Wer 
seine Bewerbungsmappen verbessern lassen 
möchte, kann diese gerne mitbringen.  

Eine Anmeldung bei der Kontaktstelle 
Frau und Beruf Ravensburg ist erforder-
lich unter Tel: 0751 35 906-63 oder
 info@frauundberuf-rv.de  
Weitere Termine unter 
www.frauundberuf-rv.de 

Die Kontaktstellen Frau und Beruf sind ein 
Landesprogramm des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-
Württemberg und in der Region angesiedelt 
bei der WiR- Wirtschafts- und Innovations-
förderungsgesellschaft Landkreis Ravens-
burg mbH. Die Beratung ist unabhängig, 
kostenfrei und vertraulich.  
  

 

Neue Fördermittel:  
bis zu 45 Prozent Zuschuss  
für die neue Heizung
Wer seine alte Ölheizung ausmustert, 
kann seit Anfang 2020 höhere Zuschüs-
se erhalten. Für die Umstellung von alten 

Ölheizun-gen auf moderne Wärmesysteme 
übernimmt der Staat bis zu 45 Prozent der 
förderfähigen Kosten. Die erhält allerdings 
nur, wer bislang mit Öl heizt und künftig 
komplett auf erneuerbare Energien setzt. 
“Grün ist Trumpf bei den neuen Heizungs-
förderungen aus dem Klimapaket“, sagt 
Manfred Ertle, Energieberater der Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg und der 
Energieagentur Bodenseekreis. „Ohne zu-
mindest einen Anteil an erneuerbaren Ener-
gien gibt es keine Zuschüsse mehr. Welche 
Hei-zung aber die beste Alternative zu rei-
nen Öl- und Gassystemen ist, hängt von den 
Rahmenbedingungen ab. Das sollte man im 
Einzelfall genau prüfen.“
 
Seit 01.01.2020: Hohe Zuschüsse 
für erneuerbare Energien
In Neubauten werden Solarkollektoranla-
gen mit 30 Prozent der förderfähigen Kosten 
gefördert, bei Biomasse- sowie Wärmepum-
penanlagen sind es 35 Pro-zent, sofern die 
Systeme die entsprechenden technischen 
Mindestanforderun-gen erfüllen. In beste-
henden Gebäuden werden gefördert: Solar-
kollektoranla-gen (30 Prozent), Biomassean-
lagen und effiziente Wärmepumpenanlagen 
(35 Prozent) sowie als Hybridheizung die 
Kombinationen aus Solarkollektoranlagen 
mit effizienten Wärmepumpen- oder Bio-
masseanlagen (35 Prozent). Auch Gas-Hyb-
ridheizungen, d.h. Gas-Brennwertheizungen 
in Kombination mit erneuerbaren Wärmeer-
zeugern, sind förderfähig (30 Prozent). 
Grundvoraussetzung ist, dass für die zu er-
setzende Heizungsanlage keine Austausch-
pflicht nach § 10 der EnEV 2014 vorliegt. Für 
den Ersatz von Ölheizungen durch eine Bio-
masse-Anlage, Wärmepumpe oder Hybrid-
anlage gibt es einen Bonus von zusätzlich 10 
Prozentpunkten auf den ansonsten gewähr-
ten Fördersatz. Wer eine Gas-Hybridheizung 
einbaut und innerhalb von zwei Jahren eine 
förderfähige Biomasse,- Wärmepumpen- 
oder Solarkollektoranlage nachrüstet, erhält 
für die Gas-Hybridheizung einen Zuschuss 
von 20 Prozent.
 
Seit 24.01.2020: 
KfW stockt Förderung auf
Die KfW fördert in den Programmen im Be-
reich „Energieeffizient Bauen und Sanieren“ 
bei KfW-Effizienzhäusern Investitionen von 
120 000 Euro je Wohneinheit. Bei der Sanie-
rung von Einzelmaßnahmen können Inves-
titionen von bis zu 50 000 € je Wohneinheit 
gefördert werden. Außerdem können im 
Programm „Energieeffizient Bauen“ zinsver-
billigte Kredite mit einem Tilgungszuschuss 
von bis zu 25 Prozent der förderfähigen In-
vestitionen (z.B. einem KfW-Effizienzhaus 40 
Plus) in Anspruch genommen werden. Wer 
sein vor dem 01.02.2002 errichtetes Gebäu-
de umfassend (z.B. KfW-Effizienzhaus 55) sa-
niert, kann entweder auf ein zinsverbilligtes 
Darlehen mit einem Tilgungszuschuss von 
bis zu 40 Prozent oder auf einen direkten 
Zuschuss von ebenfalls 40 Prozent der för-
derfähigen Kosten zurückgreifen. Wer nur 
einzelne Bauteile ersetzen möchte – z.B. 
Fenster erneuern, Dach, obere Geschoß-
decke oder Kellerdecke dämmen – kann 
entweder auf ein zinsverbilligtes Darlehen 
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mit einem Tilgungszuschuss von bis zu 20 
Prozent oder auf einen direkten Zuschuss 
von ebenfalls 20 Prozent der förderfähigen 
Kosten zurückgreifen. Hier müssen jedoch 
gewisse technische Mindestanforderungen 
eingehalten werden. 
Kein KfW-Geld mehr gibt es für Öl- und Gas-
Brennwertheizungen. Weitere Kredite für 
vom BAFA geförderte Heizungen auf Basis 
erneuerbarer Energien ver-geben die KfW 
und die L-Bank weiterhin. 

Steuerliche Förderung
Eine andere Möglichkeit ist, die Kosten für 
den Heizungstausch von der Steuer abzu-
setzen. Hausbesitzer können 20 Prozent 
der Investition, aber maximal 40 000 Euro je 
Haus oder Wohnung auf drei Jahre verteilt 
von der Steuer abziehen. Das Gebäude muss 
älter als zehn Jahre sein. Diese Förderung ist 
am 1. Januar in Kraft getreten und kann erst-
malig mit der Steuererklärung 2021 geltend 
gemacht werden.
Individuelle Hilfe bei der Vorbereitung eines 
Heizungsaustauschs und Tipps zu Förder-
mitteln gibt es bei der Energieberatung der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
Weitere Informationen finden Sie auf www.
verbraucherzentrale-energieberatung.de 
oder unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) 
oder bei der Energieagentur Ravensburg un-
ter 0751 - 764 70 70. Die Energieberatung der 
Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie. 
 
 

Aus der Region

Basar rund ums Kind  
im DGH Bermatingen
am Sonntag, 08. März 2020 
von 14 bis 16 Uhr  
Tischreservierungen werden gerne ab dem 
09. Februar 2020 ab 9:00 Uhr,  per E-Mail 
unter basar.bermatingen@gmx.de entge-
gengenommen.
 
Standmiete 8,- EUR und einen Kuchen 
(kein Trockenkuchen).
Wir bitten zu beachten, dass max. ein Tisch 
pro Person vergeben werden kann und es 
leider nicht möglich ist, für weitere Personen 
Verkaufstische zu reservieren.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre Tele-
fonnummer mit an.  
Der Elternbeirat des Kinderhauses St. Georg 
in Bermatingen  
 

 
Jugendball Bermatingen 
Liebe Jugendlichen, 
am Freitag, den 14.02.2020 findet unser 2. 
Jugendball im Dorfgemeinschaftshaus in 
Bermatingen statt. 
Von 18 - 22 Uhr für Jugendliche von 12 bis 
17 Jahren. Eintritt frei. 
Specials: Partystimmung mit DJ Sound 
Tanzeinlage der Jugendgarde Bermatingen 
Alkoholfreie Cocktails 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! 

Liebe Oldie´s, 
am Samstag, den 15.02.2020 findet wie 
jedes Jahr unser Oldieball im Dorfgemein-
schaftshaus in Bermatingen statt. 
Kommen Sie und feiern sie mit uns! Das Par-
tyduo Popcorn wird für die passende Stim-
mung sorgen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
Förderverein und Musikverein Bermatingen 
e.V. 1821 
   

 

Die Gemeinde Deggenhausertal im Boden-
seekreis (ca. 4 450 Einwohner) liegt land-
schaftlich äußerst reizvoll etwa 15 km vom 
Bodensee und rund 20 km vom Ballungs-
raum Ravensburg/Friedrichshafen entfernt. 
Als moderne und aufstrebende Gemeinde 
haben wir alle wichtigen Infrastrukturein-
richtungen im Ort.
Aufgrund bevorstehenden Ruhestands des 
Stelleninhabers suchen wir bis spätestens 1. 
August 2020 einen engagierten
 

Kämmerer/Leiter
der Finanzverwaltung (m/w/d) 

Was sind Ihre Aufgaben?
-  Leitung des Fachbereichs Finanzen mit den 

Sachgebieten Kämmerei, Gemeindekasse 
und Steuern/Gebühren

-  Aufstellung, Vollzug und Überwachung 
des Haushaltplanes und der Jahresrech-
nung, einschließlich der mittel- und lang-
fristigen Finanzplanung nach dem Neuen 
Kommunalen Haushaltsrecht (Einführung 
des NKHR erfolgte zum 01.01.2018)

-  Umsetzung der Änderungen des Umsatz-
steuerrechts (§ 2b UStG)

-  Veranlagung von Beiträgen und die Ge-
bührenkalkulationen

-  Förder-, Zuschuss- und Zuwendungswesen
-  Feuerwehrangelegenheiten 
Eine Änderung des Aufgabengebietes bleibt 
vorbehalten. 

Was sollten Sie mitbringen?
-  Vorzugsweise abgeschlossenes Studium 

als Diplom-Verwaltungswirt/in bzw. Bache-
lor of Arts (Public Management)

-  Gute Kenntnisse im kommunalen Finanz- 
und Haushaltswesen, speziell im Bereich 
des NKHR

-  Engagement und Belastbarkeit sowie die 
Bereitschaft zur Teilnahme an Sitzungen 
und Terminen auch außerhalb der regulä-
ren Arbeitszeit

-  Selbstständiges, eigenverantwortliches, 
sorgfältiges und zielorientiertes Arbeiten

-  gute EDV-Kenntnisse 

Was bieten wir Ihnen?
-  Anstellung im Beamtenverhältnis mit Auf-

stiegschancen bis Besoldungsgruppe A 13 
oder vergleichbare Eingruppierung gemäß 
TVöD

-  Interessantes, vielseitiges und verantwor-
tungsvolles Betätigungsfeld in selbststän-
diger und eigenverantwortlicher Position

-  Angenehmes Arbeitsumfeld in unserem 
neuen Rathaus und flexible Arbeitszeit 
nach unserer Gleitzeitregelung

-  Möglichkeiten zur kontinuierlichen Weiter-
bildung

-  Einarbeitung durch den derzeitigen Amts-
inhaber

-  Angenehmes Betriebsklima und einen mo-
dernen Arbeitsplatz 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann zögern Sie nicht! Wir freuen uns über 
Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spä-
testens 6. März 2020  per E-Mail an bewer-
bung@deggenhausertal.de oder per Post an 
Gemeinde Deggenhausertal, Rathausplatz 
1, 88693 Deggenhausertal. Für Fragen ste-
hen Ihnen sehr gerne Bürgermeister Fabian 
Meschenmoser (Telefon 07555 9200-0) oder 
Kämmerer Josef Schweizer (Telefon 07555 
9200-20) zur Verfügung. 
 

 

Wir suchen Sie!
Sie haben Lust auf Veränderung oder planen 
den Wiedereinstieg ins Berufsleben?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Bei der Gemeinde Heiligenberg ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die unbefriste-
te Stelle einer / eines
 

Mitarbeiterin / Mitarbeiters (m,w,d)
im Hauptamt / Bürgerbüro

in Teilzeit (50% / 19,5 Stunden) zu besetzen. 
Die Arbeitszeiten können in Absprache flexi-
bel gestaltet werden.
Wir suchen eine kontaktfreudige, engagier-
te und zuverlässige Persönlichkeit.
Berufserfahrung sowie Rechts- und Fach-
wissen im Meldewesen und dem dort ein-
gesetzten Programm (KM-Ewo) sind von 
Vorteil, aber nicht Voraussetzung.
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeits-
platz und ein motiviertes Rathausteam. Die 
Vergütung erfolgt nach TVöD. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich gleich per E-Mail 
(als Anhang im PDF-Format) oder klassisch 
per Post bis zum Montag, 24.02.2020.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Be-
werbung! Sie haben ergänzende Fragen 
zum Stellenprofil oder zu personalrecht-
lichen Themen? Diese beantwortet Ihnen 
gerne unser Personalamt, Frau Schümann, 
Tel.: 07554/9983-18.
Gemeinde Heiligenberg –Personalamt–, 
Schulstraße 5, 88633 Heiligenberg
E-Mail: personalamt@heiligenberg.de
Homepage: www.heiligenberg.de 
  

 
Der Herdwanger SV lädt ein 
zum alljährlichen Sportlerball!  
Am Samstag, 08.02.2020 wird die Bund-
schuhhalle Herdwangen ab 20 Uhr in ein 
Narrenhaus verwandelt. Mit Darbietungen 
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voller Humor, Tanz und akrobatischen Meis-
terleistungen feiern wir die fünfte Jahreszeit. 
Nach dem Programm sorgen die Blue Bears 
für musikalische Unterhaltung, während bei 
der großen Tombola wieder zahlreiche Prei-
se abgeräumt werden können.  
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, 
der Einlass ist ab 19 Uhr. 
Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit 
Euch! 
 

 
Frauenselbsthilfe 
nach Krebs e.V. Meersburg  
Westl. Bodenseekreis 
Das „ONKOCAFE 2020“ 

Das ONKOCAFE ist eine kostenlose Veran-
staltung und fi ndet jeden 2. Mittwoch im 
Monat in den Härle-Stuben im Helios-Spital 
in Überlingen um 17:00 Uhr statt. Das nächs-
te Treff en fi ndet am 12.02.2020 statt. 
Diagnose Krebs – was dann? Für Frischer-
krankte kann es eine große Hilfe sein, wenn 
sie fachkundige Hilfe durch den Dschun-
gel der Therapien bekommen können.

Das ONKOCAFE wird regelmäßig von Fach-
kräften (Onkologen, Gynäkologen und Er-
nährungsfachleuten) begleitet.  
Menschen, die die Diagnose Krebs frisch zu 
verarbeiten haben, sich über die Therapie-
möglichkeiten, Therapiefolgen und Alltags-
bewältigung während den Therapien bis 
hin zur Reha informieren wollen, sind immer 
herzlich bei uns willkommen. Sie können 
sich in einem geschützten Raum in unter 
Einhaltung der Schweigepfl icht mit Betrof-
fenen und Fachkräften austauschen.  

„Nordic Walking“ 
Immer Mittwochs bietet Helga Kienle 
„Nordic Walking“ für Krebsbetroff ene am 
Schlosssee an.
Treff en ist um 09:00 Uhr am Parkplatz bei 
den Turnhallen des BZ Salem. Herzliche Ein-
ladung an alle Interessierte.  
Kontakt 07553/9184844, Frauenselbsthilfe 
nach Krebs, Christa Hasenbrink 
www.frauenselbsthilfe-meersburg.de 
 

 

Stiftung 
Alten- und Pfl egeheim 
Wespach 
Sie arbeiten gerne für und mit 
Menschen? Dann sollten wir uns baldmög-
lichst kennen lernen! Wir suchen eine enga-
gierte und kompetente Persönlichkeit als 

Altenpfl egehelfer (m/w/d) 
mit einem Beschäftigungsumfang von 

80% als Dauernachtwache 

Die vollständige Stellenbeschreibung fi n-
den Sie auf unserer Homepage www.wes-
pach.de unter „Stellenangebote“. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser 
Verwaltungsleiter Herr Miano telefonisch 

(07553 918 599-15) oder unsere PDL Frau 
Recht (07553-918 599-17) gerne zur Verfü-
gung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne 
per Mail an info@wespach.de  

Stiftung Alten- und Pfl egeheim Wespach, 
Wespach 1, 88682 Salem 

„Gemeinsam statt einsam!“  
 

 
Goethes Farbenlehre 
mit Experimenten 
2 Vorträge von Jens Möller 
Einführung mit praktischen Experimenten. 
Thematisiert werden die prismatischen, 
Beugungs-und atmosphärischen Farben, 
weiterhin die physiologischen Farben 
wie Nachbilder und farbige Schatten. 
  
Freitag, 14. Februar 2020, 20.00 Uhr (1.Teil) 
Samstag, 15. Februar 2020, 20.00 Uhr (2.Teil) 
  
Galerie Collot d‘Herbois, 
Burgbergring 1, Überlingen 
Veranstalter Mercurialis e.V.  
Spenden erbeten 
 

 
Hand in Hand – 
Kinder krebskranker Eltern 
Am Mittwoch, den 12.02.2020 treff en wir 
uns zum Töpfern mit Gisela und Dieter von 
15.30 bis 17.30 Uhr im Rosa-Wieland-Kinder-
haus, Zur Forelle 44 in Überlingen/Nussdorf. 

Hand in Hand 
ist eine Beratungsstelle für Eltern, die an 
Krebs erkrankt sind und eine Initiative für  
deren Kinder, die 2 mal monatlich an tollen 
Aktivitäten teilnehmen können.  

Wir betreuen Kinder im Alter von 3-10 Jah-
ren.  

Kontakt : 
0163 3789 572 / 
kinder.krebskranker.eltern@web.de 
 

  
Bilder und Geschichten 
von unterwegs:
Mit dem Rucksack durch die Bergwelt Ne-
pals  von und mit Klaus Marheineke. 

Der Kneipp-Verein Überlingen und KnallAk-
tiv laden gemeinsam zu diesem Nachmittag 
ein. 

Klaus Marheineke hat vor zwei Jahren die 
Bergwelt Nepals erwandert. Mit vielen Bil-
dern und interessanten Geschichten lässt 
er uns an seinem Abenteuer teilhaben! Wir 
freuen uns auf einen kurzweiligen Nachmit-
tag, der uns aus dem grauen deutschen Feb-
ruar entfl iehen lässt.   

Wann:    Freitag, 7. Februar 2020, 15 Uhr 
Wo:  GpZ Überlingen, Obere Bahnhof-

straße 18, Felsenkeller 
Wer:  Alle Interessierten! 
Eintritt:    frei, Spende für Kaff e+Kuchen er-

beten! 

Infos unter Tel. 07551-30118-332 oder bei
www.knallaktiv.de 
 

  
Betreuungsgruppen für
Menschen mit Demenz 
haben einen freien Platz 
Der DRK-Kreisverband Bodenseekreis e.V.  
bietet schon seit mehreren Jahren im westli-
chen Bodenseekreis ambulante Betreuungs-
gruppen für Menschen mit einer Demenzer-
krankung an. Die Gruppen treff en sich an 
zwei Tagen in der Woche, Dienstag und Don-
nerstagnachmittag von 14.00 – 17.00 Uhr im 
Rotkreuzzentrum in Uhldingen-Mühlhofen, 
Hallendorfer Str. 8 an.  

Bei der Auswahl der Angebote gehen wir 
auf die individuellen Interessen und Stärken 
der Gruppenteilnehmer ein und es werden 
Elemente aus der Bewegungs-, Gestaltungs- 
und Musiktherapie verwendet. Das Grup-
penangebot hat das Ziel, unsere Gäste in 
verschiedener Hinsicht „anzuregen“, sie Ge-
selligkeit, Abwechslung und Gemeinschaft 
erleben zu lassen und sich wohl und gebor-
gen zu fühlen. 

Gleichzeitig bedeutet das Angebot eine Ent-
lastung für die betreuenden Angehörigen 
und ermöglicht ihnen Zeit für sich zu haben. 

Die Gruppen, die von einer professionellen 
Kraft aus dem Bereich der Altenhilfe und 
ehrenamtlichen Helfern betreut werden, ha-
ben Plätze frei. Ein Fahrdienst ist vorhanden. 

Bei den Pfl egekassen kann eine Kostenbe-
teiligung für dieses Angebot beantragt wer-
den. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an den Kreisverband des Deutschen 
Roten Kreuzes in Friedrichshafen,  Frau Bru-
na Wernet, Dipl. Sozialpädagogin (FH), Tele-
fon: 07541/504-126 

ENDE DES 

REDAKTIONELLEN 

TEILS



Aftholderberger Familie sucht für 1-2 Tage/Woche 

zuverlässige Haushaltshilfe, 
die mit Tatkraft und Freude dabei ist. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Familie Zerm: 07552 3873044

Naturata
88662 Überlingen 

sucht Koch/Jungkoch (w/m/d) 
zur Unterstützung unseres Küchenteams 

sowie eine Servicekraft (w/m/d) 
(Sonn- und Feiertage sind frei) 

Überlingen-Rengoldshausen • Tel. 07551- 95 16 12 

Suche Wohnung 
ca. 40-60 qm bis März/April 2020. Ich bin Lehrerin (62 J.).

Tel. 07544/950913 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



Wir brauchen 
Unterstützung!

Freundliche Bedienung gesucht zur Aushilfe, 
ca. 1-mal die Woche abends ab 18 Uhr und am
Wochenende! Vorkenntnisse wären schön, aber

nicht zwingend nötig!

Gasthaus zum Löwen, Familie Sauter
88699 Frickingen-Leustetten, Tel.: 07554/398

Für unsere Augenpraxis in Überlingen suchen wir ab
sofort eine(n) 

Med. Fachangestellte(n)
oder Optiker(in) 

in Teilzeit/Vollzeit

Aushilfe auf 450,- €-Basis

Bewerbungen an 
Augen Partner Gruppe
Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Info@augen-partnergruppe.de

Mitarbeiterin Frühstücksservice u. Zimmerreinigung    
wir stellen ein ab Ende März 2020 in Teilzeit, befristet bis Oktober 2020: 
eine Mitarbeiterin Frühstücksservice/Küche (Mo.-So.flexibel od. Sa./So.) sowie
eine Mitarbeiterin Zimmerreinigung (Mo.-So. flexibel od. Sa./So.).

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an : 

HOTEL SEEPARK GARNI
Zur Forelle 1, 88662 Überlingen-Nußdorf 
Tel. 07551 92630 oder per E-Mail an: 
info@seepark-bodensee.de 

Wir suchen (m/w/d)

• Raumausstatter
• Parkett-/Bodenleger
für Vertrieb und Auftragsabwicklung
Handwerkliche sowie kaufm. Kenntnisse,
Aufmaßerstellung und Abrechnungen.
Bewerbungen an Herrn Kasper

Zum sofortigen Eintritt suchen wir eine 

Servicekraft m/w/d  
in Vollzeit. Freundliches und gepflegtes Auftreten sowie
Dienstleistungsorientierung gehören zu Ihren Eigenschaf-
ten. Die Bereitschaft zur Wechselschicht (früh/abends) sollte
vorhanden sein.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:  

Kurpark-Klinik Überlingen 
Klinik für ernährungsabhängige Krankheiten -

Innere Medizin - Diabetologie - Naturheilverfahren 
Gällerstr. 10, 88662 Überlingen 

Email: bewerbung@kurpark-klinik.de  

Bei Fragen steht Ihnen gerne unser Küchenchef Herr Lang
unter der Tel.-Nr. 07551/806-218 zur Verfügung. 





RÄUMUNGSVERKAUF
50% - 70% vom Neupreis

Deko-Artikel, Bänder, Servietten,
Vasen, Geschäftsraum-Möbel ...

ab sofort 
täglich von 10:00 - 18:00 Uhr

Bodensee-Eventservice
Gewerbestraße 16 

88690 Uhldingen-Mühlhofen
Tel.: 0170 8945450

Wir stehen für Qualität 
und 

Zuverlässigkeit!

info@lattner-gmbh.de - 88690 Uhldingen
Tel. 07556/9 11 00   Fax: 9 11 01

ABBRUCH - FUHR - BAGGER - 
CONTAINER - BETRIEB



Wir suchen für zwei unserer Mitarbeiter
jeweils eine Mietwohnung. 
(2 - 3 Zimmer, im Deggenhausertal und
Umgebung: +/- 20 km)
Wenden Sie sich mit einem 
entsprechenden Angebot bitte an:
Magnetbau Schramme GmbH & Co. KG
Frau Julia Grandl
Zur Ziegelhütte 1 
88693 Deggenhausertal
Tel.: 07555/9286-15 | Fax: 07555/9286-30
jgrandl@magnetbau-schramme.de



Private Urlaubsbetreuung/Hundebetreuung gesucht
für kleinen, sehr gut erzogenen, braven Hund.

Weitere Info unter dogsharing@gmx.de 

Haushaltsauflösungen & Entrümpelungen
Firmen & Geschäftsauflösungen

Firma Droste

Tel. 07551 / 957 95 07
Mobil/WhatsApp 0160 / 638 74 50
E-Mail: Gbjrc@aol.com
Website: https://haushaltsaufloesungen-droste.jimdofree.com/

Schnell  - Zuverlässig  - Preiswert



Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 07553 916 71 42 • www.klavierbau-jacobi.de


